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Humboldt-Universität zu Berlin - Universität Hamburg –

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Universität zu Köln –

Universität Passau – Universität Regensburg –

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Gemeinschaftliches Zertifikatsprogramm Osteuropäisches Recht
Im Sommersemester 2002 haben die Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Hamburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Universität zu Köln und der Paris-Lodron-Universität Salzburg ein hochschul​über​greifendes studienbegleitendes Zertifikats​programm “Osteuropäisches Recht” eingerichtet. Die Universität Passau ist im Wintersemester 2002/2003 dem Programm beigetreten. Seit dem Sommersemester 2004 beteiligt sich auch die Universität Regensburg an dem Programm. Damit sind alle deutschen Ostrechtsinstitute – und darüber hinaus die Universität Salzburg – in dem Programm vertreten.
Das Zertifikatsprogramm soll es ermöglichen, die unterschiedlichen fachlichen und regio​na​len Schwerpunkte der beteiligten Einrichtungen zu nutzen und den Erwerb vertiefter Kennt​nisse über die Rechtsordnungen Osteuropas durch einen studienbegleitenden Abschluß nach​zuweisen. Das Zertifikatsprogramm führt zu einem Studienzertifikat "Osteuropäisches Recht" als Zusatzqualifikation zu einem regulären Abschlussexamen im Fach Rechtswissen​schaft. Der Inhalt des Zertifikatsprogramms bestimmt sich nach der Zertifikatsordnung, die – inhalt​lich übereinstimmend –von den beteiligten Fakultäten verabschiedet worden ist.

An der Universität Kiel ist für die organisatorische Betreuung des Zertifikatsprogramms das Institut für Osteuropäisches Recht (Lehrstuhl Prof. Dr. Alexander Trunk) zuständig. Nähere Informationen (auch Hyperlinks zu den anderen programmbeteiligten Einrichtungen) finden Sie auf der Webseite des Instituts: http://www.uni-kiel.de/eastlaw/. Institutsanschrift: Institut für Osteuropäisches Recht, Leibnizstr.4/III, 24118 Kiel, Tel. 0431-880-2886 od. –2172, Fax: 0431-88-3048, email: office-eastlaw@law.uni-kiel.de
Die für das Zertifikatsprogramm anrechenbaren Lehrveranstaltungen werden zu Beginn jedes Semester in einer Aufstellung, die auch im Internet zugänglich ist, bekannt gemacht (siehe dazu gleich unten nachfolgend). Wir möchten dazu ermutigen, die Lehrangebote auch der Partner​uni​versitäten, z.B. Block​seminare, wahrzunehmen. In Ergänzung des Zertifikats​programms vermitteln die beteiligten Universitäten Stipendien für Studien- und Forschungs​aufenthalte in Ländern Mittel- und Osteuropas.

Die beteiligten Universitäten freuen sich, ihren Studierenden und DoktorandInnen ein fachlich attraktives Zusatzangebot im rechtlichen Wachstumsbereich des Osteuropäischen Rechts anbieten zu können. Das Programm hat in den vergangenen Semestern bereits guten Anklang gefunden. Wir haben aber durchaus noch “Reserven” zur Aufnahme weiterer Teilnehmer und möchten alle rechtsvergleichend Interessierten ermutigen, sich auf diese Weise vertieft mit der perspektivreichen Region Osteuropa zu beschäftigen!

Für die Universität Kiel, am 15.4.2011
Prof. Dr. Alexander Trunk

Auf das Zertifikatsprogramm anrechenbare Lehrveranstaltungen im SS 2011
1) Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Dr. Alexander Blankenagel)

a) Vorlesung: Die Russische Föderation und das Völkerrecht
Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS
Beginn: k.A.
Zeit und Ort: Mi., 14 - 16, Raum BE 1, 326
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Russischen Föderation zum Völkerrecht. Diskutiert wird die historische Ausgangsposition Anfang der 90er Jahre, die verfassungsrechtliche Regelung und die einfachgesetzliche Umsetzung der innerstaatlichen Geltung von Völkervertragsrecht und Völkergewohn​heitsrecht sowie auch die Praxis der Ratifikation völkerrechtlicher Verträge. Weitere Themen sind die Anwendung von Völkerrecht durch die russischen Staatsorgane, insbesondere Gerichte, sowie die Recht​sprechung des EGMR in Verfahren gegen die Russische Föderation.

	13. 4.
	Einführung; das Recht des sozialistischen Staates und das Recht der UdSSR

	20.4.
	Sowjetische Völkerrechtsdoktrin; die Veränderung der Völkerrechtsdoktrin unter Gorbacev



	27. 4.
	Die völkerrechtlichen Bestimmungen der russischen Verfassung und ihre Auslegung

	4. 5.
	Das „Gesetz über die internationalen Verträge der RF“; das „Gesetz über die internationalen Verbindungen der Subjekte der RF“

	11. 5.
	Völkerrecht in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts und der Fachgerichte der RF

	18. 5.
	Das völkerrechtliche Handeln der RF nach 1993 an konkreten Beispielen

	25. 5.
	Die RF und die GUS

	1. 6.
	Die RF und die GUS

	8. 6.
	Die EMRK in der Rechtsprechung des VerfGRF

	15. 6.
	Der EGMR und die RF

	22. 6.
	Der EGMR und die RF

	29. 6.
	Der EGMR und die RF


b) Seminar: Die russische Mafia

Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Blockseminar, Ort und Termin nach Vereinbarung. Vorbesprechung am 14.04.2011, 18.00 Uhr, BE 1, R. 144.
Themenliste:
1. Theorien zum organisierten Verbrechen

2. „Die italienische Mafia“ - Archetyp einer Verbrechensorganisation

3. Geschichte des organisierten Verbrechens in der UdSSR (und in Rußland vor der Revolution)

4. Alltägliche Gesetzesverletzungen in der UdSSR (Blat)

5. Schattenwirtschaft in der UdSSR

6. Verbrecherorganisationen in den 90er Jahren in der Russischen Föderation

7. Privatisierung und organisiertes Verbrechen

8. Die „russische Mafia“ – eine Beschreibung im Jahre 2011

9. Korruption in der Russischen Föderation

10. Die Verquickung von organisiertem Verbrechen und legaler Wirtschaft in der Russischen Föderation

11. Die Verquickung von organisiertem Verbrechen und Staat, insbesondere den Sicherheitsorganen in der Russischen Föderation

12. Personen und Legenden

13. Struktur und internes Normensystem verbrecherischer Organisationen in der Russischen Föderation

14. Struktur- und Kulturanalogien zwischen Staat und organisiertem Verbrechen in der Russischen Föderation

2) Universität Hamburg
a) Vorlesung: Handels-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht in Osteuropa
Dozentin: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben: 2 SWS
Beginn: 4.4.2011

Zeit und Ort: Mo., 12.00 – 14.00, Rhs EG 17
Die Vorlesungen behandeln neben den Grundzügen der Handelsrechtsgeschichte in Osteuropa die Herausbildung des freiheitlichen Unternehmensprivatrechts nach 1989/1990 bis heute. Dabei werden in ausgewählten Ländern die Grundzüge des geltenden Gesellschaftsrechts, Arbeitsrechts, Vertriebsrechts und Handelsrechts systematisch vermittelt. Einbezogen werden sowohl das nationale Recht der einzelnen Länder als auch Aspekte der Angleichung an das Recht der Europäischen Union. Gesetzesquellen und Struktur der Rechtsordnungen der osteuropäischen Länder werden mit Hilfe von systematischen Länderberichten erschlossen und dargestellt. Ja nach Zusammensetzung der Zuhörer wird auch auf die Besonderheiten der Fachterminologie eingegangen. Die Teilnehmer erhalten ein Vorlesungsskript, das den Stoff der Vorlesungen und die verwendeten Folien enthält.

Für die Teilnehmer des Nebenfachstudienganges Osteuropa besteht die Möglichkeit, eine Abschlussklausur zu schreiben.

b) Seminar: Neukodifikationen des Privatrechts in Osteuropa

Dozent: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben: 
Zeit: Blockseminar, 15./16.7.2011.
Ort: Rechtshaus, Schlüterstr. 28, EG 15 und EG 20
Vorbesprechung: 7. 4. 2011, Raum: EG 20, 18.15 Uhr

Das Zivil- und Handelsrecht aller osteuropäischen Länder wurde nach 1990 gründlich umgestaltet. Die Transformation in die angestrebte freiheitliche Privatrechtsordnung und die EU-Rechtsangleichung führten in zahlreichen osteuropäischen Ländern zu einer schleichenden Entwertung der noch geltenden Zivil- und Handelsgesetzbücher. Diesen unerwünschten Prozess versucht man dort durch umfangreiche Neukodifikationen des Privatrechts zu begegnen. Die entsprechenden Entwürfe werden entweder gerade ausgearbeitet (Polen, Tschechien, Slowakei, Mazedonien) oder sie sind als Gesetze bereits verabschiedet (Ungarn, Rumänien) oder ein entsprechendes Vorhaben wird zumindest diskutiert (Slowenien, Kroatien, Serbien). Aber auch in den Nichtmitgliedsstaaten Osteuropas stehen Reformen auf der Tagesordnung (Russland). Die Neukodifikationen sollen den Systemwechsel dabei überall abrunden. Welche Modelle stehen zur Pate, welche ausländischen und internationalen Einflüsse spielen eine prägende Rolle und worin unterscheiden sich die Kodexe vom deutschen Modell BGB-HGB? Diese Fragestellungen sollen den Schwerpunkt des Seminars bilden. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studierende der Rechtswissenschaft als auch an Studierende des Nebenfachstudiengangs Osteuropa.

Seminarthemen:

1. Entstehung und Aktualität der Kodifikationsidee im Privatrecht

2. Bestrebungen zur Ausarbeitung eines Europäischen Zivilgesetzbuches

3. Stand der Arbeiten zur Neukodifizierung des Zivilgesetzbuches (Kodeks cywilny) in Polen

4. Kernpunkte und Konzeption der laufenden Modernisierung des Zivilrechts Russlands

5. Entstehung und Struktur des neuen rumänischen Zivilgesetzbuches (Codul civil)

6. Grundzüge des letzten Entwurfs des neuen ungarischen Zivilgesetzbuches (Polgári törvénykönyv)

7. Stand des Arbeiten zur Ausarbeitung eines neuen Zivilgesetzbuches (Občanský zákoník) in Tschechien

8. Stand der Neukodifizierung des Zivilgesetzbuches (Občiansky zákonník) in der Slowakei

9. Vorarbeiten einer Gesamtkodifikation des Zivil- und Handelsrechts in Mazedonien

10. Reformtendenzen in der Privatgesetzgebung Serbiens

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Osteuropäische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich, sind aber bei einigen Themen von Vorteil. Literatur liegt auch in deutscher Sprache vor. Im Hinblick auf vorhandene Sprachkenntnisse können auch andere, oben nicht aufgeführte Länderthemen aus Osteuropa vereinbart werden.

3) Universität Kiel (Prof. Dr. Alexander Trunk und Prof. Dr. Lado Chanturia)
a) Vorlesung: Osteuropäisches Recht I: Privatrecht

Dozent: Prof. Dr.  Lado Chanturia


Angaben

2 SWS
Ort und Zeit: Mi., 10.00 – 12.00, OS 40 - R.13.

Beginn: 6.4.2011.
Themenübersicht:

06.04.11: Einführung in die Grundlagen der Zivilrechtsordnung in Transformationsstaaten 

13.04.11: Einführung in die Grundlagen der Zivilrechtsordnung (Fortsetzung) 
20.04.11: Subjekte des Privatrechts, insbesondere juristische Personen

27.04.11: Subjekte des Privatrechts (Fortsetzung) 

04.05.11: Subjekte des Privatrechts (Fortsetzung)

11.05.11: Ausgewählte Probleme des Sachenrechts

18.05.11: Eigentum und beschränkte dingliche Rechte

25.05.11: Sachenrecht (Fortsetzung) 

01.06.11: Kreditsicherungsrecht

08.06.11: Kreditsicherungsrecht (Fortsetzung)

16.06.11: Rechtsgeschäftslehre 

22.06.11: Allgemeines Schuldrecht

29.06.11: Allgemeines Schuldrecht (Fortsetzung) 

06.07.11: Besonderes Schuldrecht

13.07.11:  Privatisierung

20.07.11: Prüfung

b) Vorlesung: Osteuropäisches Recht II: Justizorganisation und Zivilprozessrecht

Dozent: Prof. Dr.  Lado Chanturia

Angaben

2 SWS
Ort und Zeit: Mi., 14.00 – 16.00, LS 40 - R.27/28.

Beginn: 6.4.2011.
Themenübersicht:

13.04.11:
Grundlagen der rechtsprechenden Gewalt

20.04.11:
Gerichtsverfassung in Transformationsstaaten 

27.04.11:
Vertrauen in die Justiz als Zeichen einer rechtsstaatlich handelnden Gerichtsbarkeit

04.05.11:
Bedrohungen der Unabhängigkeit der Justiz

11.05.11:
Grundlagen des Zivilprozesses

18.05.11:
Die Zivilgerichtsverfassung

25.05.11:
Die Parteien im Zivilprozess

01.06.11: 
Die Bestimmung des Inhalts des Rechtsstreits – die Klage

08.06.11:
Der Richter im Zivilprozess: die Vorbereitung und die Entwicklung des Verfahrens

15.06.11:
Das Verhalten der Parteien während des Prozesses

22.06.11:
Beweislehre und Urteilslehre

29.06.11: 
Das Versäumnisverfahren

06.07.11:
Die Rechtsmittel und der Instanzenzug

13.07.11:
Besondere Verfahrensarten

20.07.11: 
Prüfung

c) Vorlesung: Legal and Political Cooperation in the Baltic Sea Region

Dozentin: Dr. Gabriele Kötschau
Angaben

1 SWS
Ort und Zeit: Di., 14.00 – 18.00, LS 6 - R.1-2.

Die Vorlesung wird teilverblockt. Termine. Di, 12.4.2011, 26.4.2011, 3.5.2011, 24.5.2011, 14.6.2011, Mi., 22.6.2011 (mit Vortrag des Botschafters der Republik Belarus in Deutschland).
Zugleich 

· Veranstaltung zum Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen im Sinne der JAPO des Landes S-H

· auch anrechenbar auf das Zertifikatsprogramm „Osteuropa-Studien“

Kurzbeschreibung:
Die Zusammenarbeit im Ostseeraum kann als Modell für ein System von Kooperationen im Rahmen eines Regionalmeers angesehen werden. Die Vorlesung (in englischer Sprache) stellt die rechtlichen Strukturen und politischen Aspekte der Ostseekooperation vor. Die Dozentin war bis vor kurzem Direktorin des Sekretariats des Ostseerates in Stockholm.
d) Seminar: Europäische Privatrechtsvereinheitlichung und russisches Recht
Dozent: Prof. Dr. Alexander Trunk
Angaben

2 SWS, 
Ort und Zeit: Blockseminar in St. Petersburg, 16. – 21.5.2011.
Kurzbeschreibung:

In diesem Seminar sollen einerseits zentrale Felder der europäischen Privatrechtsvereinheitlichung behandelt werden, zum anderen ein Vergleich zu der derzeit schwebenden tiefgreifenden Reform des russischen Zivilgesetzbuchs angestellt werden. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Internationales Recht der Staatlichen Universität St. Petersburg durchgeführt.

Seminarsprachen: Mündliche Referate – Englisch. Die schriftlichen Arbeiten können auf Deutsch, Englisch oder Russisch verfasst werden. Die schriftlichen Arbeiten können bis zum Semesterende eingereicht werden.
Zugleich 

· Veranstaltung zum Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen im Sinne der JAPO des Landes S-H

· auch anrechenbar auf das Zertifikatsprogramm „Osteuropa-Studien“

Vorbesprechung am Donnerstag, 7. April 2011 um 11.30 h, LS 6 Raum 7 – 9..

Anmeldungen für das Seminar sind jederzeit möglich. Aus organisatorischen Gründen (Visabeantragung etc.). haben Teilnehmer, die nicht von Kiel aus anreisen, die Visaerteilung und Flugbuchung selbst vorzunehmen. Wir übernehmen für diese Teilnehmer aber auf Wunsch die Buchung der Unterkunft in St. Petersburg. Weitere Informationen (auch Anmeldung zu dem Seminar) bei Herrn Jürgen Telke, jtelke@law.uni-kiel.de.

Themenliste (auf Wunsch können weitere Themen gewählt werden):
1. Struktur und inhaltliche Kernelemente des Draft Common Frame of Reference (DCFR)

2. Der Draft Common Frame of Reference im Vergleich mit den Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts und den Acquis Principles: Ein Überblick

2. Die europäischen Richtlinien auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts: Kernelemente und weitere Perspektiven

3. Die Prinzipien des Europäischen Insolvenzrechts

4. Das Projekt der Reform des russischen Zivilgesetzbuchs: Ein Überblick

5. Das Prinzip von Treu und Glauben im DCFR im Vergleich mit den Principles of European Contract Law sowie dem russischen Zivilgesetzbuch

6. Die Form von Rechtsgeschäften im DCFR im Vergleich mit der geplanten Reform des russischen Zivilgesetzbuchs

7. Die Anfechtung wegen Willensmängeln im DCFR im Vergleich mit der geplanten Reform des russischen Zivilgesetzbuchs

8. Culpa in contrahendo im DCFR im Vergleich zu der geplanten Reform des russischen Zivilgesetzbuchs

9. Die Systematik des Rechts der Leistungsstörungen im DCFR im Vergleich mit dem russischen Recht

9. Die Regelung über Schlechterfüllung im DCFR im Vergleich mit dem russischen Recht

10. Sachmängelgewährleistung beim Kauf –Vergleich des DCFR mit dem russischen Recht

11. Pfandrecht und Sicherungsübereignung im DCFR im Vergleich mit der geplanten Reform des russischen Zivilgesetzbuchs

12. Gutgläubiger Erwerb von Eigentum an beweglichen Sachen im DCFR im Vergleich mit dem russischen Recht

13. Die Systematik des Deliktsrechts im DCFR im Vergleich zum deutschen und russischen Recht

14. Der Schutz guten Glaubens in das Handelsregister (Unternehmensregister) nach EU-Recht im Vergleich mit dem deutschen und russischen Recht 

14. Die Anwendbarkeit allgemeinen Zivilrechts auf Rechtsbeziehungen des Gesellschaftsrechts nach europäischem, deutschem und russischem Recht.

16. Haftungsdurchgriff im deutschen, europäischen und russischen Gesellschaftsrecht

17. Die insolvenzrechtliche Anfechtung von Rechtshandlungen nach den Prinzipien des Europäischen Insolvenzrechts im Vergleich mit dem deutschen und russischen Recht.

e) Seminar: Vergleichendes Privat- und Zivilprozessrecht in Transformationsstaaten

Dozent: Prof. Dr. Lado Chanturia
Angaben: 2 SWS.

Blockveranstaltung am 1./2. Juli 2011. Ort: Kiel oder Umgebung (n.V.).
Die Seminararbeiten können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Seminarreferate sollten auf Deutsch gehalten werden. Vorbesprechung am Mittwoch, 13.4.2011, 11.30 h, OS 40 (Alte Mensa) - Raum 13.
Themen können ab sofort gewählt werden. Rückfragen und Anmeldungen für das Seminar bitte an Herrn Prof. Dr. Lado Chanturia, email: lchanturia@law.uni-kiel.de.
Die Veranstaltung ist auch anrechenbar auf das Zertifikatsprogramm „Osteuropa-Studien“

Themenliste:

1. Guter Glaube des Öffentlichen Registers und seine Bedeutung für den Eigentumserwerb an Immobilien – Vergleich des deutschen Rechts mit einer anderen Rechtsordnung (Transformationsland, z.B. Russland, Georgien, Ukraine, Kasachstan …)

2. Gutgläubiger Erwerb des Eigentum an beweglichen Sachen – ein Vergleich des deutschen Rechts mit einer Transformationsrechtsordnung 

3. Leistungsstörungsrecht – eine vergleichende Darstellung des deutschen Leistungsstörungsrechts mit einer Transformationsrechtsordnung

4. Recht der juristischen Personen – ein Vergleich der Rechtsformen juristischer Personen im deutschen Recht und einer anderen Transformationsrechtsordnung

5. Die Verwertung der Hypothek und beweglicher Pfandgegenstände im deutschen Recht und in einer Transformationsrechtsordnung

6. Produkthaftungsrecht – Vergleich des deutschen Rechts mit einer Transformationsrechtsordnung

7. Teilnahme des Staates am Privatrechtsverkehr – am Beispiel des deutschen Rechts und einer Transformationsrechtsordnung

8. Voraussetzungen der persönlichen Unabhängigkeit der Richter – Vergleich des deutschen Rechts mit einer Transformationsrechtsordnung

9. Dispositionsmaxime und Beteiligung der Staatsanwaltschaft am Zivilprozess am Beispiel der Transformationsstaaten

10. Zur Rechtsnatur von Akten der Justiz (gerichtliche Entscheidungen, allgemeine Auslegungsbeschlüsse etc.) in den Transformationsstaaten. Ein Vergleich mit dem Richterrecht in Deutschland

11. Das Versäumnisurteil im deutschen Recht und einer Transformationsrechtsordnung

12. Private Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland und in einer Transformationsrechtsordnung   

4) Universität Köln (Prof. Dr. Angelika Nußberger M.A.)
a) Vorlesung: Ostrecht I
Dozentin: Dr. Tomas Milej, LL.M.
Angaben: 2 SWS
Zeit und Ort: Fr., 8.30 – 10.00, Institut für Ostrecht
Beginn: 8.4.2011

Kurzbeschreibung:

Die Rechtsordnungen in den Ländern Mittel- und Osteuropas befinden sich seit dem politischen

Umbruch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in einem tiefgreifenden Reformprozess, der auf der

einen Seite von internationalen Vorgaben geprägt ist, zugleich aber auch nationale Besonderheiten

hervortreten lässt. Die Rechtsordnungen, die früher als „sozialistischer Rechtskreis“ dem

angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen Recht gegenübergestellt worden sind, bilden

nicht mehr eine einheitliche Gruppe, sondern weisen eine Vielzahl von grundlegenden Unterschieden

auf. In der Vorlesung soll in die vergleichende Analyse des Rechts der Staaten Mittel- und Osteuropas

eingeführt werden. Besprochen werden die historischen Vorbedingungen der Rechtsentwicklung, die

rechtlichen Aspekte der Systemtransformation nach 1989 sowie die Grundstrukturen und Probleme

des Verfassungsrechts.

Die Abschlussklausur wird im Rahmen der Schwerpunktbereiche als Aufsichtsarbeit im Wahlbereich

für die Schwerpunkte (6-10, 12 und 15) anerkannt. Sie ist ferner im Rahmen des Rechtsmoduls des

Studienganges „Regionalwissenschaften Ost- und Mitteleuropa“ anrechenbar. Zudem kann aufgrund

der Teilnahme an der Vorlesung ein Schein für die Zusatzqualifikation „Osteuropäisches Recht“

erworben werden.

Eine Literaturliste wird zu Beginn des Semesters ausgegeben und ist im Internet unter: http://www.uni-koeln.de/jur-fak/ostrecht/ abrufbar.

	1
	8.4.2011
	Sozialistischer Staat vs. Rechtsstaat: Rechtliche Aspekte der Systemtransformation in Mittel- und Osteuropa

	2
	15.4.2011


	Rechtsgeschichte Russlands (Dr. Caroline von Gall)

	3
	22.4.2011
	Karfreitag (Vorlesung entfällt)



	4 
	29.4.2011
	Russisches Verfassungsrecht (Dr. Caroline von Gall)

	5
	6.5.2011
	Rechtsgeschichte Polens, Litauens und der Ukraine bis 1918

	6
	13.5.2011
	Rechtsgeschichte Polens nach 1918 und polnisches Verfassungsrecht

	7
	20.5.2011
	Rechtsgeschichte der Ukraine nach 1918 und ukrainisches Verfassungsrecht 

	8
	27.5.2011
	Rechtsgeschichte Litauens nach 1918 und litauisches Verfassungsrecht

	9
	3.6.2011
	Rechtsgeschichte Estlands und estnisches Verfassungsrecht (Dr. Carmen Schmidt)

	10
	10.6.2011
	Rechtsgeschichte Jugoslawiens bis 1991

	11
	17.6.2011
	Pfingstwoche (Vorlesung entfällt)



	12
	24.6.2011
	Verfassungsrecht der jugoslawischen Nachfolgestaaten I: Bosnien und Herzegowina, Republik Mazedonien

	13
	1.7.2011
	Verfassungsrecht der jugoslawischen Nachfolgestaaten II: Serbien, Kroatien, Slowenien

	14
	8.7.2011
	Rechtskreis Mittel- und Osteuropa?  Grundfragen der Rechtsvergleichung im Verfassungsrecht

	15
	15.7.2011
	Abschlussklausur





b) Russische Rechtsterminologie mit Einführung in das russische Recht
Dozentin: Dr. Carmen Schmidt
Angaben

2 SWS

Beginn: 6.4.2011
Zeit und Ort: Mi., 17 – 18.30, Institut für Ostrecht

Anmerkung:

Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit dem russischen Rechtssystem und der russischen Rechtssprache vertraut zu machen. Die Vorlesung richtet sich in erster Linie an die Studierenden der Rechtswissenschaften und des Regionalstudiengangs Mittel- und Osteuropa. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen das öffentliche und das bürgerliche Recht.

In einem Überblick werden aber auch die Besonderheiten des russischen Straf- und Strafprozessrechts sowie Systematik und die wichtigsten Begriffe in diesen Materien vorgestellt. Im Bereich des Verfassungs- und Staatsrechts bilden das System der Staatsorganisation, die Grundrechte und die Gerichtsorganisation einen Schwerpunkt und werden anhand von Gesetzestexten und Gerichtsurteilen veranschaulicht und diskutiert. Von den Materien des bürgerlichen Rechts stehen die grundlegenden Strukturen des Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts im Vordergrund.
Gliederung:
06.04.2011 Verfassungsrecht - Grundlagen der Staatsorganisation:

- Verfassungsprinzipien

- Legislative

13.04.2011

- Exekutive

- Judikative

20.04.2011 Grundrechte und Grundrechtsschutz

27.04.2011 Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz

04.05.2011 Strafrecht

11.05.2011 Strafprozessrecht

18.05.2011 Systematik des Zivilrechts, ZGB I

- BGB

- Schuldrecht AT

25.05.2011 ZGB II – Schuldrecht BT

- Vertragsrecht

- Deliktsrecht

- Ungerechtfertigte Bereicherung

01.06.2011 Sachenrecht

08.06.2011 Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht

(15.06.2011) Pfingstferien

22.06.2011 Familien- und Erbrecht

29.06.2011 Zivil- und Wirtschaftsprozessrecht

06.07.2011 Klausur

13.07.2011 Klausurbesprechung, Internationales Privatrecht

c) Polnische Rechtsterminologie mit Einführung in das polnische Recht
Dozent:   Dr. Tomasz Milej, LL.M.
Angaben: 2 SWS
Beginn: 7.4.2011
Zeit und Ort: Do., 12.15 – 13.45, Institut für Ostrecht
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende, die ihre berufliche Zukunft auch mit Kontakten mit Polen verbinden. Es werden die Grundstrukturen des polnischen Rechtsystems vermittelt: Der Staats- und Verwaltungsaufbau, die rechtlichen Grundlagen der Rezeption des Gemeinschaftsrechts, die Gerichtsverfassung

und die Prozessordnungen. Grundrisse des Wirtschaftsverwaltungsrechts und des Rechts baulicher Investitionen werden ebenfalls dargestellt. Die polnische Rechtsterminologie wird auf der Grundlage dieses Sachvortrages erarbeitet.

Der Vergleich der polnischen mit der deutschen Rechtslage bildet einen wesentlichen Gegenstand der Vorlesung. Dadurch wird exemplarisch am polnischen Rechtsystem die Rechtsvergleichung geübt. Insofern ist die Veranstaltung auch für die Studierenden geeignet, die allgemein Erfahrungen im Umgang mit einer ausländischen – nicht unbedingt polnischen – Rechtsordnung machen möchten.
Die Kenntnisse der polnischen Sprache sind keine Teilnahmevoraussetzung; sie werden auch nicht erwartet. Keine Anmeldung erforderlich.

d) Vorlesung: Ungarische Rechtssprache und Einführung in das ungarische Recht
Dozentin:   Dr. Marietta Benkö
Angaben:

2 SWS, verblockt, 2 Veranstaltungen nach Absprache.
Die Vorlesung konzentriert sich auf die Ungarische Verfassung, die schwerpunktmäßig mit dem deutschen Grundgesetz verglichen wird. Die ungarische Rechtsprache wird anhand des ungarischen Gesetzestextes erarbeitet. Gute Kenntnisse der ungarischen Sprache sind für die Vorlesung erforderlich.

Zur ersten Vorlesungsstunde und einer allgemeinen Einführung sind allerdings auch diejenigen Studenten eingeladen, die über die erforderlichen Sprachkennisse zwar nicht verfügen, sich aber in allgemeiner Form über einen Studienaufenthalt in Budapest (ERASMUS oder Postgraduate Studies) informieren möchten. Der

Unterricht in Budapest wird auch in deutscher und englischer Sprache abgehalten.

Für weitere Einzelheiten, Bewerbungen wenden Sie sich jedoch an das zuständige Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) der Universität zu Köln. Vorlesungsunterlagen sind auf der Website des Instituts für Ostrecht einzusehen und können dort heruntergeladen werden. (Das Passwort können Sie bei der Dozentin

erfragen.)

Um Anmeldung für die Veranstaltung wird gebeten:  marietta.benkoe@uni-koeln.de oder Tel. 470 2337 und 470 5275. Die Vorbesprechung zur Vorlesung ist am Freitag, den 15. April um 10 – 12: 30 Uhr im “Triforum“ Innere Kanalstraße 15, 4. Stock, Zimmer 1-3. Die weiteren Termine, die als Blockveranstaltung abgehalten werden, werden während der Vorbesprechung mit den Studenten abgestimmt.

5) Universität Passau
a) Vorlesung: Einführung das Russische Recht (in russischer Sprache)
Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene
Angaben:

Beginn: 6.5.2011.

Ort und Zeit: Fr., 16:00 - 18:00 (Raum (IM) SR 010)
Die Vorlesung wird in russischer Sprache gehalten und behandelt das russische Verfassungs- und Zivilrecht.
b) Vorlesung: Konversationskurs in russischer Sprache

Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene

Angaben:

Beginn: 4.5.2011
Ort und Zeit: Mi. 16:00 - 18:00 ((IM) SR 034)
Es werden aktuelle praktische und theoretische Probleme des russischen Rechts diskutiert.
6) Universität Regensburg (Prof. Dr. Rainer Arnold und Prof. em. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder)
a) Vorlesung: EU and Eastern Europe I

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Di., 12 s.t – 13.30, H 16
Beginn: 3.5.2011
b) Vorlesung: European Constitutional Law I

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Blockveranstaltung, Mo., 16 – 18, H 20

Beginn: 2.5.2011

c) Vorlesung: Principes constitutionnels communs en Europe: la France et la Pologne

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold

Angaben: 1 SWS

Mo 19 - 20, Blockveranstaltung, H 12
Beginn: 02.05.2011
d) Seminar: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus

Dozent: Prof. em. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder
Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Fr. 14-16, Raum 009
e) Einführung in das russische Recht mit vergleichenden Bezügen
Dozent: Andrew Rumyantsev
Angaben: 2 SWS
Zeit und Ort: nach Vereinbarung, Anmeldung unter andrew.rumyantsev@jura.uni-regensburg.de oder unter rainer.arnold@jura.uni-regensburg.de
7) Universität Salzburg (Prof. Dr. Michael Geistlinger)

a) Vorlesung: Einführung ins russische Recht II (abgehalten auf Deutsch und Russisch)
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger
Angaben:
1 SWS
Zeit und Ort: Mi, 17.00 – 18.00
Beginn: 2.3.2011
b) Seminar: 11. Österreichisch-Russische Sommerschule: Internationaler, europäischer und vergleichender Menschenrechtsschutz
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger
Angaben:

2 SWS

Zeit und Ort: s. Aushang

Beginn: s. Aushang.
Kurzbeschreibung:

Analyse von Menschenrechtsfällen des EGMR zu Russland, Österreich, Slowakei, Serbien, Ukraine. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin muss einen Menschenrechtsfall auswählen und die Auswahl bis 31. März 2011 bekanntgeben.










